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Vorwort  

 

Den hier vorgelegten Beitrag habe ich mehrfach in verschiedenen Fassungen, zu-

letzt auf dem Seminar zur Verbraucherstreitbeilegung des Verbraucherzentrale 

Bundesverband e.V. am 15. Februar 2017 in Kassel, vorgetragen. Auf vielfachen 

Wunsch habe ich mich entschlossen, diesen Vortrag zu veröffentlichen. Der Vor-

tragsstil wurde beibehalten. Zur Auflockerung und Verdeutlichung des Textes habe 

ich einige Bilder und Übersichten aus dem dazugehörigen Powerpointvortrag ein-

gefügt. Den Leserinnen - und Lesern des Vortrags wünsche ich viel Vergnügen bei 

der Lektüre und verbinde diesen Wunsch mit der Hoffnung, ein paar neue Er-

kenntnisse zu vermitteln. 

 

Pforzheim im August 2017 

Simone Harriehausen 
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Zusammenfassung 

Der Beitrag zeigt die verschiedenen Möglichkeiten einer Streitbeilegung in 

Deutschland auf. Ein Konflikt kann grundsätzlich im Machtmodell, im Delegations-

modell oder im Konsensmodell gelöst werden. Die Möglichkeit zur nachhaltigsten 

Konfliktlösung bietet die Konfliktlösung im Konsensmodell, da die Parteien im 

Rahmen des Konsensmodells die Gelegenheit erhalten, sich über ihre wirklichen 

Interessen klar zu werden und gemeinsam und eigenverantwortlich eine Lösung zu 

suchen, die ihren Bedürfnissen und Interessen gerecht wird. 

 

Wenn die Parteien nicht bereit sind, freiwillig und auf Augenhöhe gemeinsam an 

einer Lösung des Konflikts zu arbeiten, dann bietet das Gerichtsverfahren mit sei-

ner Bindung an das materielle Recht, seinen prozessualen Verfahrensgarantien 

und seinem unparteiischen Entscheider zumindest eine gewisse Sicherheit dafür, 

dass der Unerfahrene oder wirtschaftlich Unterlegene eine angemessene Konflikt-

lösung auf der Grundlage der bestehenden Gesetze erhält.  

 



Beiträge der Hochschule Pforzheim Nr. 165 5 

Mit der Verabschiedung des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes im Jahr 2016 ist 

die Diskussion über die richtige Konfliktlösungsmethode in Gesellschaft und Politik 

erneut in den Fokus gerückt. Dieses Gesetz sieht für vertragliche Streitigkeiten 

zwischen Verbraucher und Unternehmern ein flächendeckendes Angebot einer 

Streitbeilegung mithilfe eines Schlichtungsverfahrens, also eines Konsensverfah-

rens vor. Der Erfolg dieses Verfahrens wird entscheidend davon abhängen, ob es 

den Verbraucherschlichtungsstellen gelingt, das Machtgefälle zwischen Unterneh-

men und Verbrauchern aufzuheben und beide Seiten von den Vorteilen einer ein-

vernehmlichen Konfliktlösung zu überzeugen. 

 

 

 

Stichwörter: Konfliktlösung, Verbraucherstreitbeilegungsgesetz, Machtmo-

dell, Delegationsmodell, Konsensmodell, Mediation, Schlichtungsverfahren 

 

JEL-Classification: K10, K15, K29 
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1 Einleitung  
 

Sehr geehrte Tagungsteilnehmer und Teilnehmerinnen, liebe Zuhörer, 

Ziel meines Vortags ist es, Ihnen einen Überblick über die verschiedenen bestehenden Konfliktlö-

sungsverfahren in Deutschland zu geben und das Verbraucherstreitbeilegungsverfahren in dieses 

Konfliktlösungssystem einzuordnen.  

Dazu möchte ich Ihnen zunächst erläutern, was ich unter dem Begriff „Konflikt“ verstehe und wie 

ein Konflikt entsteht.  

Anschließend zeige ich Ihnen die verschiedenen Modelle der Konfliktlösung auf, nämlich das 

Machtmodell, das Delegationsmodell und das Konsensmodell.  

Danach werde ich das Schiedsgerichtsverfahren und das Schlichtungsverfahrens in diesen Kontext 

einordnen und das Verhältnis der verschiedenen Konfliktlösungsverfahren zueinander, sowie ihre 

Vor- und Nachteile beschreiben. 

 In einem letzten Schritt werde ich Kritik und Chancen des Gesetzes über die alternative Streitbeile-

gung in Verbrauchersachen beleuchten. 

 

2 Was ist ein Konflikt 
 

Beginnen wir also mit der Frage: Was ist eigentlich ein Konflikt? Jeder von uns war schon in einen 

Konflikt verwickelt und weiß wie sich das anfühlt, aber wissen wir wirklich genau, was ein Konflikt 

ist? Wie unterscheidet sich ein Konflikt von einer Meinungsverschiedenheit oder einem Problem? 

Schlägt man in der einschlägigen Fachliteratur nach, finden sich verschiedene Definitionen
1
. Im 

Folgenden soll folgendes Erklärungsmodell genutzt werden: 

Von einem Problem sprechen wir dann, wenn sich unterschiedliche Meinungen, Ziele oder Wün-

sche von Personen gegenüberstehen und diese unterschiedlichen Meinungen, Ziele oder Wünsche 

die Personen daran hindern, eine bestimmte Aufgabe zu lösen. Hier wird der Handlungsablauf ge-

stört. Die Parteien müssen sich zunächst mit ihren unterschiedlichen Ansichten auseinandersetzen, 

bevor sie gemeinsam die Aufgabe lösen können. Solange nur eine Uneinigkeit auf der Sachebene 

vorliegt, kann diese argumentativ gelöst werden. 

Das Problem wird dann zum Konflikt, wenn die Parteien in der Diskussion die Sachebene verlassen 

und die Beziehungsebene betroffen wird, wenn sich also eine oder beide Parteien emotional unge-

recht behandelt fühlen.  

                                                      
1
 Eine Übersicht über die verschiedenen Definitionen des Begriffs findet sich bei Friedrich Glasl, Konfliktma-

nagement, Ein Handbuch für Führungskräfte, Beraterinnen und Berater, 10. überarbeitete Auflage Bern, 
Stuttgart, Wien, 2011, Einführung, S. 13-25; kritisch zum Konfliktbegriff von Glasl siehe Klaus-Peter 
Reuthal, Konfliktverhalten aus neurobiologischer Sicht, ZKM 2012, 80ff. 
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3 Wie entstehen Konflikte? 
 

Konflikte entstehen häufig aufgrund unterschiedlicher Wahrnehmung der Wirklichkeit
2
. Jede Kon-

fliktpartei nimmt die Realität aus einem persönlichen subjektiven Blickwinkel war, hält ihre selektive 

Sichtweise der Wirklichkeit aber für die einzige allgemeingültige Wahrheit.  

Dies lässt sich leicht an Kippbildern oder optischen Täuschungen erläutern, als Beispiel dazu dient 

Abbildung 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: a) Kippbild aus dem 19. Jahrhundert, b) optische Täuschung, Quelle: Wikimedia Commons 

 

Je nachdem welche Sicht Sie einnehmen, werden Sie bei dem ersten sogenannten Kippbild ein 

Liebespaar oder einen Totenkopf sehen. Bei der zweiten optischen Täuschung ist der blaue Punkt 

in der Mitte immer gleich groß. Er wirkt jedoch, je nachdem in welcher Umgebung wir ihn sehen, 

kleiner oder größer. 

                                                      
2
 Glasl (Fn.1.), S. 17; Reuthal (Fn.1), S. 80ff. 
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Ein weiteres Erklärungsmodell zur Entstehung von Konflikten ist das von Schulz-von-Thun entwi-

ckelte Vier-Ohren-Modell.
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Das Vier-Ohren Modell, Quelle: Wikimedia commons 

 

Schulz-von-Thun geht davon aus, dass jede Äußerung einer Person vier verschiedene Botschaften 

transportiert. Er unterscheidet zwischen Sachebene, Appellfunktion, Beziehungsebene und Selbst-

kundgabe.  

Ein Beispiel: Stellen Sie sich vor, eine Person sitzt als Fahrer im Auto und hat eine Beifahrerin. Der 

Fahrer hält an einer roten Ampel. Als die Ampel auf grün springt, reagiert er nicht sofort. Seine Bei-

fahrerin sagt zu ihm: 

Die Ampel ist grün!
4
 

 

Welche Botschaften könnte die Beifahrerin damit überbringen wollen? 

Auf der Sachebene: Hier wird die Aussage lediglich als Tatsachenfeststellung angesehen: Es wird 

festgestellt, dass die Ampel grün ist. 

Mit Appellfunktion: Die Beifahrerin könnte sagen wollen: Wenn Du willst, kannst Du jetzt fahren. 

Auf der Beziehungsebene: Ich mag Dich und möchte Dir deshalb gerne beim Autofahren helfen. 

Als Selbstkundgabe: Ich finde Autofahren wirklich anstrengend. 

Wie könnte der Fahrer jedoch diesen Satz verstehen? 

Die Aussage auf der Sachebene bleibt gleich: Es wird lediglich festgestellt, dass die Ampel grün ist. 

Der Satz kann jedoch auch als Appell verstanden werden: Die Ampel ist grün, fahr doch endlich! 

Oder als Selbstkundgabe: Ich habe bemerkt (im Gegensatz zu Dir), dass die Ampel grün ist. 

                                                      
3
 Friedemann Schulz von Thun, Miteinander reden 1, Störungen und Klärungen, 41. Aufl., Reinbeck bei Ham-

burg, 2005, S. 25-68; Bernhard Pörksen, Friedemann Schulz von Thun, Kommunikation als Lebenskunst, 
Heidelberg 2014, S 18-35. 

4
 Dieses Beispiel ist entnommen Schulz von Thun, Miteinander reden (Fn.3), S. 25ff, bei Schulz von Thun sitzt 

allerdings die Frau am Steuer. 
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Oder als Hinweis auf der Beziehungsebene: Du bist (im Gegensatz zu mir) nicht in der Lage, rich-

tig Auto zu fahren. 

Angenommen, die Beifahrerin wollte lediglich helfen, der andere hat aber aufgrund schlechter Er-

fahrungen diesen Satz als Bevormundung und Kritik an seinem Fahrstil verstanden, dann kann ein 

Konflikt entstehen. Konflikte sind in unserer Gesellschaft nicht populär oder hoffähig. In der Gesell-

schaft angesehen ist, wer scheinbar konfliktfrei und harmonisch mit seiner Umwelt lebt. Konflikte 

werden daher häufig ignoriert und verharmlost. 

Konfliktfreie Räume gibt es jedoch allenfalls phasen- oder stundenweise. Konflikte sind unvermeid-

bare Phänomene. Wo Menschen miteinander kommunizieren, ist auch immer Potential für Konflikte 

vorhanden. Sie entstehen in der Familie, am Arbeitsplatz, bei der ehrenamtlichen Tätigkeit im Ver-

ein, zwischen Geschäftspartnern, zwischen unterschiedlichen politischen Gruppierungen, zwischen 

verschiedenen Bevölkerungsgruppen und auch zwischen Nationalstaaten. 

Wer im Konflikt lebt, fühlt sich unwohl, gestresst, unglücklich. Ein Konflikt raubt Energie, Tatkraft, er 

gibt der Konfliktpartei das Gefühl in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt zu sein, oder dieser 

Handlungsfähigkeit völlig beraubt zu sein. Wer seine Tatkraft, Energie und Handlungsfähigkeit wie-

dererlangen will, kann einen Konflikt auf Dauer nicht ignorieren, er muss ihn lösen und damit besei-

tigen. Aber wie? Welche Konfliktlösungsverfahren stehen uns zur Verfügung? Und welche Konflikt-

lösung passt zu welchem Konflikt?  

 

4 Die verschiedenen Modelle der Konfliktlösung 
 

In Deutschland steht uns ein ganzes Bündel verschiedenster Konfliktlösungsmöglichkeiten zur Ver-

fügung: 

– Die Konfliktparteien können es auf einen Machtkampf ankommen lassen, 

– zu Gericht gehen, möglicherweise durch alle Instanzen,  

– ein Schiedsgericht einsetzen,  

– einen Antrag bei einer Schlichtungsstelle stellen, 

– oder ein Mediationsverfahren durchführen, um nur einige zu nennen.  

 

Im Folgenden werden diese verschiedenen Konfliktlösungswege und ihre jeweiligen Vorzüge und 

Nachteile kurz aufgezeigt. Da Juristen immer nah am Fall arbeiten, brauchen wir für unsere weiter-

gehenden Erörterungen einen Konfliktfall, an dem wir unsere Überlegungen und Theorien überprü-

fen können. Der folgende Fall stammt aus dem Rechtstheoriebuch von Bernd Rüthers
5
. Dieser 

lautet leicht abgewandelt und gekürzt wie folgt: 

                                                      
5
 Bernd Rüthers, Rechtstheorie, 1. Auflage, München 1999, S. 200, Kapitel 3, § 9 Recht und Gerechtigkeit, III. 

Die vielen Gerechtigkeiten, ein Beispiel. 
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Wenn Sie selbst nach einer Lösung suchen, werden Sie feststellen, dass es, je nachdem welche 

Sichtweise Sie einnehmen, sehr verschiedenen Lösungen für dieses Teilungsproblem gibt. Ich er-

laube mir, Ihnen vier mögliche Lösungen aufzuzeigen.
6
  

 

Lösung 1: 

Jeder bekommt einfach die Hälfte: 

Dann bekommt A 66 Ziegen    und B 66 Ziegen. 

Lösung 2: 

Jeder bekommt zunächst seinen Einsatz an Ziegen zurück, dann wird geteilt: 

 Dann bekommt A 5 + 63 = 68 Ziegen  und B 1 + 63 = 64 Ziegen 

Lösung 3: 

Man legt die Opferquote zugrunde: B hat 1/3 seiner Ziegen abgeben, A nur 1/6. B hat also 

die doppelte Opferquote. Dies entspricht einer Teilung 1:2. 

Dann bekommt A 44 Ziegen   und B 88 Ziegen. 

Lösung 4: 

Man legt die Relation der damals an C gegebenen Ziegen zugrunde: A hat 5 Ziegen gege-

ben, B 1. Geteilt wird also 5:1. 

Dann bekommt A 110 Ziegen   und B 22 Ziegen. 

 

Jeder dieser Ansätze führt zu völlig anderen Lösungen, hier ist Streit vorprogrammiert. Wenn sich A 

und B nicht problemlos auf eine dieser Teilungsmöglichkeiten einigen können, müssen sie ihren 

Konflikt mit einem der drei gängigen Konfliktlösungsmodelle lösen. 

                                                      
6
 Rüthers (Fn.5) zeigt in seinem erweiterten Beispiel insgesamt sieben Lösungsmöglichkeiten auf, die aber 

auch keineswegs abschließend sind. 
 

Der Ziegenfall: 

Es waren einmal drei Geschwister A, B und C. C, ein „Blumenkind“, hatte nichts gelernt. A und 

B wollten C helfen und ihm eine Ziegenzucht ermöglichen. A gab von ihren 30 Ziegen dem C 5, 

B gab ihm von seinen 3 Ziegen eine. C züchtete acht Jahre lang erfolgreich und hatte 132 Zie-

gen, als er unerwartet und ohne Testament verstarb. C hatte außer seiner Schwester A und 

seinem Bruder B keine Verwandten. A und B kamen zusammen und berieten, wie sie die 132 

Ziegen unter sich verteilen sollten. 
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a) Machtmodell: 

Das erste und vermutlich älteste Konfliktlösungsmodell ist das Machtmodell. 

 

 

Abbildung 3: Das Machtmodell 

 

Hier stehen sich die Konfliktparteien als Gegner gegenüber: Es geht um Kampf, Sieg und Niederla-

ge. Das Ziel des Kampfes ist die Unterwerfung oder totale Vernichtung einer der Konfliktparteien. In 

unserem Ziegenfall heißt dies: Der Sieger entscheidet ob und wie geteilt wird. Das Machtmodell ist 

in unserer modernen Gesellschaft keineswegs ausgestorben: Es wird nach wie vor zur Konfliktlö-

sung angewandt: Auf das Machtmodell stoßen wir im Arbeitsleben in der Weisungsbefugnis zwi-

schen Chef und Angestellten oder auf internationaler Ebene, wenn Nationalstaaten ihre Konflikte 

mit Hilfe eines Krieges zu lösen versuchen. 
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b) Das Delegationsmodell 

Das nächste Konfliktlösungsmodell ist das Delegationsmodell. 

 

 

Abbildung 4: Das Delegationsmodell 

 

Es findet seinen Ausdruck in unseren derzeitigen Gerichtssystemen.
7
 Hier wird die Entscheidungs-

findung nicht direkt zwischen den beiden Konfliktparteien ausgetragen, sondern an einen Dritten, 

den Richter delegiert, der für die anderen beiden entscheidet. Die Konfliktparteien geben die Suche 

nach der Konfliktlösung also aus der Hand und legen sie in die Hand eines Dritten. Nehmen wir an, 

dass im Ziegenfall A und B ein deutsches Zivilgericht angerufen hätten. Wie hätte hier der Richter 

entschieden? 

Der deutsche Richter würde hier das gesetzliche Erbrecht anwenden. A und B würden jeweils Er-

ben zu ½, bei Teilung der Erbschaft würden also sowohl A als auch B 66 Ziegen erhalten.
8
  Dieses 

Ergebnis wäre nach dem Gesetz zwingend. Keine der anderen Lösungsmöglichkeiten stände zur 

Verfügung. 

Was aber, wenn weder A noch B diese Lösung als gerecht empfänden? Hier bliebe den Geschwis-

tern noch die Möglichkeit, eine Konfliktlösung nach dem Konsensmodell zu versuchen.  

                                                      
7
 Jörg Risse, Konflilktlösung durch Gerichtsprozesse, Benchmark für alle ADR-Verfahren, ZKM 2012, 75ff. 

8
 Diese erbrechtliche Lösung ergibt sich aus §§ 1922, 1924, 2042, 752 BGB. 
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c) Das Konsensmodell 

Das Konsensmodell geht davon aus, dass ein Konflikt nicht durch Macht oder die Mittel des Rechts 

gelöst wird, sondern dass die Parteien durch freiwillige Verhandlungen im Gespräch eine Lösung 

ermitteln.  

 

 

Abbildung 5: Das Konsensmodell 

 

In der Regel werden die Konfliktparteien zunächst zu zweit im gemeinsamen Gespräch versuchen, 

eine einvernehmliche Lösung herbeizuführen. Dies kann gelingen, wenn die Parteien sich z.B. den 

Prinzipien des Harvard- Verhandlungsmodells
9
 bedienen, das den Mediatoren und professionellen 

Verhandlern unter Ihnen sicherlich ein Begriff ist.  

Wenn die Parteien jedoch bereits so sehr emotional in ihrem Konflikt verstrickt sind, dass eine Bei-

legung allein nicht mehr möglich ist, können sie sich an einen unparteiischen Dritten wenden und 

diesen um Durchführung eines Mediationsverfahrens
10

 ersuchen. Eine Definition des Mediations-

verfahrens findet sich in § 1 Mediationsgesetz. Nach § 1 MediationsG ist eine Mediation ein vertrau-

liches und strukturiertes Verfahren, in dem die Parteien mithilfe eines oder mehrerer Mediatoren 

freiwillig und eigenverantwortlich eine einvernehmliche Beilegung des Konflikts anstreben. 

Ein entscheidender Unterschied zum Gerichtsprozess ist, dass die Parteien freiwillig und eigenver-

antwortlich an einer Konfliktlösung arbeiten. Der Mediator hat, anders als der Richter, keinerlei Ent-

scheidungsbefugnis und leitet die Parteien unabhängig, neutral und allen Parteien in gleicher Weise 

                                                      
9
 Roger Fisher, Wiliiam Ury, Bruce Patton, Das Havard Konzept, 25. Aufl., Frankfurt/New York 2015. 

10
 Einen Überblick über den Ablauf eines Mediationsverfahrens gibt z.B. Katja Ihde, Mediation, Freiburg 

2012, S. 25-45. 
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verpflichtet durch das Verfahren. Er übernimmt die Prozessverantwortung, nimmt jedoch keinen 

Einfluss auf das Ergebnis dieses Prozesses.
11

 

Im Unterschied zu einem Gerichtsprozess, in dem die Parteien schon aufgrund des deutschen Pro-

zessrechts eine bestimmte Geldsumme oder Handlung mit der Antragsstellung einfordern müssen, 

und der Richter dann prüft, ob sich aus dem geltenden Recht ein solcher Anspruch ergibt, legt der 

Mediator nicht den Schwerpunkt auf die von den Parteien erhobenen Forderungen, sondern schaut 

hinter diese von den Parteien eingenommenen Positionen, denn hinter jeder erhobenen Forderung 

steht ein Bedürfnis oder Interesse, das die Konfliktpartei befriedigt oder erfüllt sehen möchte. 

Wenn die Interessen, die hinter der Forderung einer Partei stehen, von dieser aufgedeckt werden 

und von der anderen Partei verstanden und anerkannt werden, ist eine nachhaltige Konfliktlösung 

möglich. Dieses Erkennen der Bedürfnisse oder Interessen der Konfliktparteien ist der Schlüssel 

zum Gelingen des Mediationsverfahrens. Der sogenannte Orangenfall
12

 illustriert diese Überlegun-

gen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 6: Das Orangenbeispiel: Von der Position zum Interesse 

 

Zwei Kinder streiten sich um eine Orange. Die Mutter schlichtet den Streit, in dem sie die Orange 

einfach mit einem Messer in der Mitte teilt und jedem Kind eine Hälfte gibt. Damit ist keines der 

Kinder zufrieden. Warum nicht? 

Eines der Kinder wollte die Orange auspressen, um den Saft zu trinken. Das andere Kind wollte die 

Orangenschale abreiben, um mit Hilfe dieser abgeriebenen Schale Orangenkekse zu backen. Hätte 

die Mutter nach dem Warum, nach den Interessen und Bedürfnissen der Kinder gefragt, hätte sich 

für den Streit um die Orange eine Win-Win-Lösung finden lassen: Das eine Kind bekommt das 

Fruchtfleisch, das andere die Schale. Alle Bedürfnisse wären vollständig befriedigt worden. 

                                                      
11

 Ausführlich zum Mediationsgesetz siehe z.B. Gerrit Horstmeier, Das neue Mediationsgesetz: Eine Einfüh-
rung in das neue Mediationsgesetz für Mediatoren und Medianden, München 2012. 

12
 Woher dieser berühmte Orangenfall stammt ist leider ungeklärt. 
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Wenden wir uns nochmals unserem Ziegenfall zu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 7: Mögliche Konsenslösung im Ziegenfall 

 

Wählen A und B ein Mediationsverfahren zur Lösung ihres Verteilungskonflikts, steht ihnen für die 

Teilung der Ziegen nicht nur die erbrechtliche Lösung zur Verfügung, sondern eben auch alle ande-

ren denkbaren Lösungen, da sie an das bestehende, geltende Recht nicht gebunden sind wie der 

Richter. Sie müssen ihre Konfliktlösung auch nicht auf den eigentlichen Streitgegenstand, die 132 

Ziegen, beschränken. Der Kuchen kann bei der Konfliktlösung beliebig vergrößert werden. Bei-

spielsweise könnte eine Konfliktlösung zwischen A und B auch so aussehen, dass A alle Ziegen 

bekommt und zusätzlich noch 20 Kühe von B, weil sie schon immer den Wunsch hatte, Großbäue-

rin zu werden. B bekommt im Gegenzug ein Haus von A überschrieben, weil er keinerlei Interesse 

mehr hat, sich der Landwirtschaft zu widmen und sich dem Immobilienmarkt zuwenden möchte. 

 

Dies sind also die drei großen Säulen der Konfliktlösung: Machtmodell, Delegationsmodell, Kon-

sensmodell.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 8: Die drei Säulen der Konfliktlösung 
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Diesen drei Säulen haben wir nun den Machtkampf, das Gerichtsverfahren und die Mediation zu-

geordnet. Dem aufmerksamen Zuhörer wird jedoch nicht entgangen sein, dass ich zwei zuvor ge-

nannte Konfliktlösungsverfahren noch nicht zugeordnet habe: Das Schiedsgerichtsverfahren und 

das Schlichtungsverfahren. Wo gehören diese hin? 

 

5 Die Einordnung des Schiedsgerichtsverfahrens 
 

Wenden wir uns zunächst dem Schiedsgerichtsverfahren zu: Ein Schiedsgerichtsverfahren ist ver-

einfacht ausgedrückt ein privates Gerichtsverfahren. Auf zivilrechtlicher Ebene ist das Schiedsge-

richtsverfahren vor allem bedeutsam bei grenzüberschreitenden Streitigkeiten.
13

 

Ein Schiedsgerichtsfahren wird dann durchgeführt, wenn sich die Konfliktparteien durch eine 

Schiedsgerichtsvereinbarung darauf geeinigt haben, sich im Konfliktfall der Entscheidung eines 

Schiedsgerichtes zu unterwerfen.
14

 Freiwillig im Sinne eines Konsensmodells ist somit lediglich die 

Einigung auf Durchführung eines Schiedsgerichtsverfahrens. Die Lösung des Konflikts wird dann 

aber wie bei einem Verfahren vor einem staatlichen Gericht von den Schiedsrichtern nach gelten-

dem Recht entschieden.
15

 

In unserem Ziegenfall würde ein Schiedsgericht ohne besondere Vereinbarung über das anzuwen-

dende Recht ebenso wie ein staatliches Gericht das deutsche Erbrecht anwenden und jedem der 

Brüder die Hälfte der Ziegen zusprechen. Das Schiedsgerichtsverfahren ist meines Erachtens somit 

eindeutig dem Delegationsmodell zuzuordnen. 

 

6 Die Einordung des Schlichtungsverfahrens 
 

Nun fehlt noch die Einordnung des Schlichtungsverfahrens in das System der Konfliktlösungsmo-

delle: Unter dem Begriff des Schlichtungsverfahrens werden eine Vielzahl verschiedener Konfliktlö-

sungsverfahren gefasst, so dass eine allgemeine Definition schwerfällt.
16

 

Sogenannte Einigungsstellen
17

, Schlichtungsstellen
18

 oder Gütestellen
19

 werden von den Kammern 

der freien Berufe oder sonstigen Berufsverbänden geführt. Diese Schlichtungsstellen können von 

Verbrauchern, Mitbewerbern oder Verbandsmitgliedern bei Streitigkeiten angerufen werden, um 

durch ein Schlichtungsverfahren eine schnelle gütliche Einigung herbeizuführen. Das Schlichtungs-

verfahren läuft in der Regel nicht nach einer strengen Verfahrensordnung ab, im Mittelpunkt des 

Schlichtungsverfahrens steht die Förderung einer gütlichen Einigung zwischen den Parteien. Zu 

deren Herbeiführung darf der Schlichter auch Elemente des Mediationsverfahrens einsetzen. Im 

                                                      
13

 Das zivilrechtliche Schiedsgerichtsverfahren ist in Deutschland in den §§ 1025- 1066 ZPO geregelt. 
14

 Dies ergibt sich aus § 1029 ZPO. 
15 Welches Recht anzuwenden ist, ergibt sich aus § 1051 BGB. 
16

 Eine Übersicht der wichtigsten in Deutschland derzeit vorhandenen Schlichtungsstellen findet man im 
Internet z.B. unter https://www.evz.de/de/schlichtung-und-online-streitbeilegung/beratung-zur-
schlichtung/schlichtungsstellen-in-deutschland/, zur Arbeit der Gütestellen siehe Andreas May, Martin 
Moeser, Verjährungshemmung und Konfliktmanagement durch Güteanträge, NJW 2015, 1637-1642. 

17
 Z.B. Die Einigungsstellen zur Beilegung von Wettbewerbsstreitigkeiten der Industrie- und Handelskam-

mern. 
18

 Z.B. Schlichtungsstelle Energie, Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft. 
19

 Z.B. Gütestelle Honorar- und Vergaberecht e.V. 

https://www.evz.de/de/schlichtung-und-online-streitbeilegung/beratung-zur-schlichtung/schlichtungsstellen-in-deutschland/
https://www.evz.de/de/schlichtung-und-online-streitbeilegung/beratung-zur-schlichtung/schlichtungsstellen-in-deutschland/
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Gegensatz zum Mediationsverfahren, in dem die Lösung ausschließlich von den Konfliktparteien 

gefunden werden soll, ist der oder die Vorsitzende der Schlichtungsstelle jedoch in der Regel auf-

gerufen den Parteien einen Lösungsvorschlag zu unterbreiten, der sich an der bestehenden 

Rechtslage orientiert. Der Vorsitz der Schlichtungsstelle ist daher häufig von einem Juristen be-

setzt, der besondere Fachkenntnisse in der Rechtsmaterie besitzt. Der Schlichtungsspruch der 

Schlichtungsstelle ist für einen beteiligten Verbraucher nie verbindlich, ihm steht es jederzeit frei, 

diesen abzulehnen und ein staatliches Gericht anzurufen. In einzelnen Branchen ist der Schlich-

tungsspruch für die Kammer- oder Verbandsmitglieder verbindlich.
20

 Häufig ist die Akzeptanz des 

Schlichtungsspruchs jedoch für alle Beteiligten gänzlich freiwillig.  

Die Tatsache, dass sich die Lösungsvorschläge und Schlichtungssprüche einer Schlichtungsstelle 

an der bestehenden Rechtslage orientieren, rückt die Schlichtungsstelle in die Nähe der Rechtspre-

chung. Da die Schlichtungsstelle jedoch in erster Regel bemüht ist, eine Lösung im Konsens her-

beizuführen, der die Parteien freiwillig zustimmen, ist die Schlichtung meines Erachtens dem Kon-

sensmodell zuzuordnen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 9: Die drei Säulen der Konfliktlösung mit Schiedsgerichtsverfahren und Schlichtungsverfahren 

 

Nehmen wir einmal an, die Geschwister im Ziegenfall würden eine Schlichtungsstelle finden, die 

bereit wäre sich ihres Falls anzunehmen. Mir ist bewusst, dass es derzeit keine Schlichtungsstelle 

für erbrechtliche Streitigkeiten in Deutschland gibt, aber nehmen wir einmal hypothetisch an, es 

gäbe eine: Wie wäre unser Ziegenfall vor einer Schlichtungsstelle ausgegangen? Ich finde es sehr 

schwierig, diese Frage zu beantworten. Der Ausgang des Schlichtungsverfahrens könnte stark von 

der Person des Schlichters abhängen. Wenn dieser Elemente des Mediationsverfahrens verwen-

det, könnten die Parteien auch hier zu einer erweiterten Lösung wie im Mediationsverfahren gelan-

                                                      
20

 Dies gilt z.B. für die Schlichtungssprüche des Versicherungsombudsmanns bis zu einem Betrag von 10 000 
Euro, siehe Thomas Wüpper, So viele Beschwerden über Versicherer wie nie zuvor, Süddeutsche Zeitung 
vom 27.5.2015. 
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gen, wenn der Schlichter sich am klassischen Schlichtungsmodell orientiert, wird er die erbrechtli-

che Rechtslage berücksichtigen und als Schlichtungsspruch eine Teilung der Ziegen je zur Hälfte 

vorschlagen.  

 

7 Das Verhältnis der verschiedenen Konfliktlösungsverfahren 
zueinander – Vor- und Nachteile 

 

Die drei großen Säulen der Konfliktlösung stehen sich nicht unversöhnlich gegenüber. Die Konflikt-

lösung im Konsensverfahren hat Eingang in das staatliche Gerichtsverfahren gefunden: Zumindest 

im süddeutschen Raum ist es seit Jahrzehnten gute Tradition, dass der entscheidende Richter oder 

Spruchkörper ausführliche Güteverhandlungen führt, bevor er mit den Parteien in das eigentliche 

Gerichtsverfahren einsteigt. Seit Erlass des Mediationsgesetzes kann der entscheidende Richter 

die Prozessparteien an einen gerichtsinternen Güterichter verweisen oder bei Zustimmung der Par-

teien den Prozess auch aussetzen und den Parteien nochmals Gelegenheit zur Durchführung einer 

außergerichtlichen Mediation oder Schlichtung geben
21

. Es besteht somit auch nach Klageerhe-

bung jederzeit die Möglichkeit, noch eine Lösung des Konfliktes im Konsensmodell zu versuchen. 

Der einmal eingeschlagene Weg ist keine Einbahnstraße, die unerbittlich weitergegangen werden 

muss.
22

 

 

Welches Konfliktlösungsmodell ist nun das vorzugwürdige?
23

 Die Vorteile des Konsensmodells 

scheinen offen auf der Hand zu liegen:
24

 Während vor Gericht die Parteien von oben vom Richter 

eine Entscheidung erhalten, die im Zweifel weder die Interessen der einen noch der anderen Kon-

fliktpartei vollkommen befriedigt, erhalten die Parteien im Rahmen des Konsensmodells die Gele-

genheit, sich über ihre wirklichen Interessen klar zu werden und gemeinsam und eigenverantwort-

lich eine Lösung zu suchen, die ihren Bedürfnissen und Interessen gerecht wird. Diese Art der Kon-

fliktlösung ist nicht auf den vor Gericht eingeklagten Streitgegenstand beschränkt, sondern kann 

beliebig auf weitere Gegenstände erweitert werden. Das Konsensverfahren eignet sich auch für 

Konflikte, die vom Sachverhalt her nur sehr eingeschränkt justiziabel sind, wie z.B. Konflikte am 

Arbeitsplatz. Die Konfliktlösung im Konsensmodell vermag zudem Beziehungen für die Zukunft zu 

erhalten oder möglicherweise sogar zu verbessern und ist gegenüber einem Gerichtsverfahren in 

der Regel kostengünstiger und schneller. 

Es soll jedoch nicht verschwiegen werden, dass die Konfliktlösung im Konsens auch einen ent-

scheidenden Nachteil hat: Eine solche Konfliktlösung kann nur dann gut gelingen, wenn beide Par-

teien sich freiwillig zu dieser Art der Konfliktlösung bereit erklären und wirklich ernsthaft gemeinsam 

nach einer Einigung suchen. Niemand kann zu einer gütlichen Einigung gezwungen werden.  

                                                      
21

 Dies ergibt sich aus §§ 278 Abs. 5 und 278a ZPO. 
22

 Siehe hierzu ausführlich Roland Fritz, Hans-Patrick Schroder, Aufgabenbereich und Methoden des Güte-
richters nach § 278 ZPO – Eine erste Bilanz, NJW 2014, 1910-1916. 

23
 Aus der zahlreichen Literatur siehe z.B. Christian Wolf, Zivilprozess versus außergerichtliche Konfliktlösung 

– Wandel der Streitkultur in Zahlen, NJW 2015, 1656– 661; ; Christian Duve, Maximilian Sattler, Der 
Kampf ums Recht im Jahr 2030, AnwBl 2012, 2-12; Wolfgang Ewer, Wenn nur der Konsens zählt – was 
bleibt für das Gerichtsverfahren?, AnwBl 2012, 18-20. 

24
 Siehe hierzu auch Katja Ihde, Mediation, Freiburg 2012, S. 21-22. 
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Neben der Freiwilligkeit ist eine weitere notwendige Voraussetzung zum Gelingen einer Konfliktlö-

sung im Konsensverfahren die Bereitschaft der Parteien, sich wirklich auf Augenhöhe zu begegnen. 

Dies wird immer dann schwierig, wenn zwischen den Parteien ein Machtgefälle besteht, wie z.B. 

zwischen Arbeitsgeber und Arbeitnehmer oder zwischen einem wirtschaftlich starken Unternehmer 

und einem wirtschaftlich schwächeren Vertragspartner. Gelingt es dem Schlichter oder Mediator im 

Konsensmodell nicht, dieses Kräfteungleichgewicht zwischen den Parteien aufzuheben und ein 

Kräftegleichgewicht zwischen den Parteien herzustellen, bleibt in der Regel nur der Gang vor das 

Gericht.  

Das Gerichtsverfahren mit seiner Bindung an das materielle Recht, seinen prozessualen Verfah-

rensgarantien und seinem unparteiischen Entscheider bietet zumindest eine gewisse Sicherheit 

dafür, dass der Unerfahrene oder wirtschaftlich Unterlegende von dem ihm wissensmäßig oder 

wirtschaftlich überlegenen Gegner nicht über den Tisch gezogen wird. Er bekommt vor Gericht viel-

leicht nicht die für ihn individuell ideale Konfliktlösung aber doch zumindest den Mindeststandard 

des Gesetzes. 

 

8 Das Gesetz über die alternative Streitbeilegung in Verbrau-
chersachen – Kritik und Chancen 

 

Die Diskussion um die richtige Konfliktlösungsmethode ist in letzter Zeit in Gesellschaft und Politik 

wieder verstärkt in den Fokus gerückt: Mit Erlass der Richtlinie über alternative Streitbeilegung in 

Verbraucherangelegenheiten vom 21. Mai 2013
25

 hat der EU-Gesetzgeber die europäischen Staa-

ten verpflichtet, flächendeckend Schlichtungsstellen für Streitigkeiten zwischen Unternehmern und 

Verbrauchern einzurichten. Diese Richtlinie ist vom deutschen Gesetzgeber mit dem Gesetz über 

die alternative Streitbeilegung in Verbrauchersachen
26

, kurz Verbraucherstreitbeilegungsgesetz, 

umgesetzt worden.
27

 

Das Vorhaben, Schlichtungsstellen flächendeckend einzurichten, wird von der deutschen Rechts-

wissenschaft sehr kritisch begleitet.
28

 Manche der sich zu Wort meldenden Autoren sehen in die-

sem Vorhaben keineswegs einen Vorteil für die Verbraucher: Von Paralleljustiz oder Schattenjus-

                                                      
25

 Europäische Richtlinie 2013/11/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2013 über die 
alternative Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 
2006/2004 und der Richtlinie 2009/22/EG (Richtlinie über alternative Streitbeilegung in Verbraucherange-
legenheiten). 

26
 BGBl 2016, 254. 

27
 Ausführlich zum Verbraucherstreitbeilegungsgesetz siehe Matthias Roder, Peter Röthemeyer, Felix Braun, 

Verbraucherstreitbeilegungsgesetz, München 2017. 
28

 Rolf Stürner, Die Rolle des dogmatischen Denkens im Zivilprozessrecht, ZZP 2014, 271, 316-331; Günther 
Hirsch, Rudolf Gerhardt, Kein „Kampf ums Recht“, sondern Suche nach Befriedigung – Außergerichtliche 
Streitbeilegung ist keine Konkurrenz zur Justiz, ZRP 2014, 152-154; Günther Hirsch, Außergerichtliche 
Streitbeilegung von Verbraucherstreitigkeiten – ein alternativer Zugang zum Recht entsteht, NJW 2013, 
2088-2094; Günther Hirsch, Verbraucherstreitbeilegung – Risiko oder Chance? – Ein Zwischenruf, ZKM 
2015, 141-143; Felix Buchmann, Umstrittene Streitbeilegung, WRP 2016, Heft 4, Editorial, Felix Buch-
mann, Wir machen nicht mit, K&R, 2017, Heft 3, Editorial, Felix Buchmann, Aktuelle Entwicklungen im 
Fernabsatzrecht 2015/2016, K&R 2016, 644, 645 siehe auch die Literatur in den Fußnoten 29-31. 
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tiz
29

, Schlichtungsfalle
30

, Verbraucherschutz zweiter Klasse
31

 und Bedeutungsverlust der Zivilge-

richtsbarkeit
32

 ist die Rede. Die Autoren befürchten, dass der rechtsunkundige Verbraucher unter 

dem Deckmantel einer gütlichen Einigung von dem überlegenen Unternehmer erst recht über den 

Tisch gezogen wird. Sie rufen unter Berufung auf den großen Rechtsphilosophen des 19. Jahrhun-

derts Rudolf von Jhering
33

 zum „Kampf ums Recht“ auf und befürchten durch eine Etablierung von 

Schlichtungsverfahren eine Erosion der Verbraucherrechte. 

Handelt es sich hier lediglich um die Albträume von Berufspessimisten, die befürchten, als Juristen 

bald nicht mehr gebraucht zu werden? Ganz so einfach können wir uns es wohl nicht machen.  

Die Ängste der Autoren beruhen auf folgenden Überlegungen: Das europäische Verbraucherleitbild 

geht davon aus, dass der Verbraucher sich bei einem Vertragsschluss mit einem Unternehmer in 

einem rollentypischen Ungleichgewicht befindet und daher eines besonderen rechtlichen Schutzes, 

eben des Schutzes des europäischen Verbraucherrechts bedarf.
34

  

Geht man von der Richtigkeit dieses Verbraucherleitbildes aus, so hat sich dieses rollentypische 

Ungleichgewicht nach dem Abschluss eines Verbrauchervertrags bei einem Streit um eben diese 

Verbraucherrechte nicht geändert. Eine zufriedenstellende Konfliktlösung im Konsensverfahren 

kann aber nur gelingen, wenn dieses Ungleichgewicht aufgehoben wird und die Verhandlungs-

partner auf Augenhöhe eigenverantwortlich eine für beide Parteien interessengerechte Lösung 

aushandeln. 

 Die entscheidende Frage ist daher, ob die Vorschriften des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes 

Rahmenbedingungen schaffen, aufgrund derer das Machtgefälle zwischen Unternehmer und Ver-

braucher aufgehoben werden kann und beiden Parteien, Unternehmer und Verbraucher, damit die 

effektive Möglichkeit eröffnet wird, die oben aufgezeigten Vorteile einer Konfliktlösung im Konsens-

verfahren zu nutzen. 

Und die zweite entscheidende Frage ist, wenn diese Rahmenbedingungen durch das Verbraucher-

streitbeilegungsgesetz geschaffen werden: Wie füllen wir diese Rahmenbedingungen am besten 

aus? Welches Vorgehen, welcher Verfahrensablauf, welche Verhandlungsführung, welche Art und 

Weise der Kommunikation ist am besten geeignet, um möglichst effektiv, möglichst schnell, mög-

lichst kostengünstig eine für beide Parteien auf Dauer befriedigende Lösung des Problems zu fin-

den? 

                                                      
29

 Martin Engel, Außergerichtliche Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten – Mehr Zugang zu weniger 
Recht, NJW 2015, 1633, 1635, der sich hier auf eine Äußerung von Limberg in der FAZ vom 8.10.2014, Sei-
te 16 beruft; Herbert Roth, Etabliert EU Verbraucherschutz zweiter Klasse?, Deutsche Richterzeitung 
2015, 24, 25. 

30
 Horst Eidenmüller, Martin Engel, Die Schlichtungsfalle: Verbraucherrechtsdurchsetzung nach der ADR-

Richtlinie und der ODR-Verordnung der EU, ZIP 2013, 1704-1710. 
31

 Herbert Roth, Etabliert EU Verbraucherschutz zweiter Klasse?, Deutsche Richterzeitung 2015, S. 24-27. 
32

 Herbert Roth, Bedeutungsverluste der Zivilgerichtsbarkeit durch Verbrauchermediation, JZ 2013, 637-644. 
33

 Rudolf von Jehring, Der Kampf ums Recht, 1872 , siehe hierzu z.B. Christian Wolf, Zivilprozess versus au-
ßergerichtliche Konfliktlösung – Wandel der Streitkultur in Zahlen, NJW 2015, 1656, 1658, 1660. 

34
 Zum Verbraucherleitbild siehe z.B. Tobias Brönneke, Die rechtliche Perspektive, Stand und Herausforde-

rungen, aus: Peter Kenning, Andreas Oehler, Lucia A. Reisch/ Christian Grugel (Hrsg.), Verbraucherwissen-
schaften, Rahmenbedingungen, Forschungsfelder und Institutionen, Wiesbaden 2017, S. 167, 169; Brigit-
ta Lurger in Streinz, EUV/AEUV, Kommentar, 2. Aufl. München 2012, Art. 169, Rdnr. 12, 13; Martin Engel, 
Transatlantische Impulse für die Beilegung von Rechtsstreitigkeiten, AnwBl 2012, 13, 16. 
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Von der Beantwortung dieser Fragen hängt meines Erachtens der Erfolg der Verbraucherschlich-

tung ab. Nur wenn beide Seiten, Unternehmer und Verbraucher, aufgrund der Tätigkeit der Ver-

braucherschlichtungsstelle und ihrer Ergebnisse davon überzeugt werden können, dass keine Seite 

über den Tisch gezogen wird, sondern dass die Anrufung der Verbraucherschlichtungsstelle ge-

genüber anderen Konfliktlösungsangeboten eindeutig Vorteile bringt, wird diese sich auf Dauer als 

Konfliktlösungsstelle etablieren und die Zweifler durch ihre Ergebnisse von ganz alleine zum Ver-

stummen bringen. 
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